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Eine Zeitleiste der Entwicklungen in der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung

Juni
2020

Nov 
2021

Jan 
2017

NaDiVeG/NFRD

IFRS: ISSB  Exposure Draft IFRS S1

Erste verpflichtende Anwendung der 

EU-Taxonomie-VO (Art 8)

Jan 
2022

Jan 
2024

Erstes Set (Draft) der ESRS durch die EU-

Kommision (09. Juni 2023)

CSRD und ESRS-Anwendung

2023 2024

Erstes Set (Draft) der ESRS durch die EFRAG 

(November 2022)

Draft des zweiten del. Rechtsaktes bzgl. der 

restlichen 4 Umweltziele + Erweiterung (4. April 2023) 

EU-Richtlinienentwurf über die Sorgfaltspflichten 

von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit 

(CSDDD) am 23. Februar 2022
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Welche Unternehmen sind betroffen? 

Non

EU

Große EU-Unternehmen, wenn 

2 der 3 Kategorien erfüllt sind: 

• > 250 Mitarbeiter:innen

und/oder

• > 40 Mio. EUR Umsatzerlöse

und/oder 

• > 20 Mio. EUR Bilanzsumme

Alle in der EU 

kapitalmarktnotierten 

Unternehmen

(exkl. Mikro-Unternehmen)

Non-EU- (Drittland)

Unternehmen (Konzerne)

• EU-(Konzern)Umsatz in 

der EU mehr als EUR 150 Mio. und

• mind. eine EU-Tochtergesellschaft 

(groß oder kapitalmarktnotiert)

oder

eine EU-Zweigniederlassung 

(> 40 Mio. EUR Umsatz in der EU) 

Welche Befreiungen gibt es?

• Befreiung auf Unternehmens-/Teilkonzernebene wenn notwendige Informationen im Konzernlagebericht der 

Muttergesellschaft enthalten sind (Art 19a Abs. 9 bzw. Art 29a Abs 8)

• aber: keine Befreiung für große kapitalmarktnotierte Unternehmen/Teilkonzerne 

(Art 19a Abs. 10 bzw. Art 29a Abs. 9)

Welche Befreiungen gibt es?

• Bis GJ 2027 fiktiv konsolidierter 

NH-Bericht für EU Töchter (Art 48i)

• Ab GJ 2028: Nicht-EU (Drittland)(Konzern)NHB

(Art 40a) (in Diskussion)

Art 19a Bilanz-RL

Art 29a Bilanz-RL

Art 4 Transparenz-RL

Art 19a Bilanz-RL

Art 29a Bilanz-RL
Art 40a Bilanz-RL

Überprüfung des Anwendungsbereichs auf Einzel-

(Art 19a) und konsolidierter Ebene (Art 29a)

!

… und Konzerne … und Konzerne
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Welches Geschäftsjahr ist erstmals betroffen?

Erstanwendungszeitpunkt
− Große PIEs* mit über 500 Mitarbeitern: 

Unternehmen, die bereits der NFRD unterliegen: 

für GJ beginnend ab 1.1.2024

− Andere große Unternehmen*: 

für GJ beginnend ab 1.1.2025

− Börsennotierte KMU* (ausgenommen ‚Micro-Unternehmen‘) & 

kleine, nicht komplexe KI und firmeneigene Versicherungen: 

für GJ beginnend ab 1.1.2026 
(mit Möglichkeit zum „Opting out“ für börsennotierte KMU bis 2028)

− Non-EU-Unternehmen/Konzerne* > 150 MEUR EU-Umsatz:

für GJ beginnend ab 1.1.2028

*) Unternehmen = AGs, GmbHs, kapitalistische  Personengesellschaften;

aber für Kreditinstitute + Versicherungen -> Anwendungsbereich ist unabhängig von 

deren Rechtsform zu prüfen

Art 5 (Transposition) CSRD

GJ25 GJ26GJ24

Große PIEs mit über 

500 Mitarbeitern

Andere große

EU-Unternehmen

Börsennotierte 

KMU

GJ28

Non-EU-

Unternehmen/Konzerne

> 150 MEUR 

EU-Umsatz

GJ27

… und analog für in der EU kapitalmarktnotierte Drittlandunternehmen !

Prüfung mit begrenzter Sicherheit  (limited 

assurance) verpflichtend vorgesehen

!

!
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Überblick European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
Art 29b Bilanz-RL

Nachhaltigkeitsbericht
(gemäß Corporate Sustainability Reporting Directive)

EU Taxonomie
KPIs Umsatz, Capex und Opex

General Requirements (ESRS 1)

General Disclosures (ESRS 2)

Sektorspezifische Standards (41 Standards in Vorbereitung)

E1

Klimawandel

E2

Umwelt-

verschmutzung

E3

Wasser - & 

Meeres-

ressourcen

E4

Biologische

Vielfalt und 

Ökosysteme

E5

Kreislauf-

wirtschaft

S1

Eigene

Belegschaft

S4

Verbraucher und 

Endnutzer

S3

Betroffene

Gemein-schaften

S2

Arbeitskräfte in 

der Wertschöpf-

ungskette

G1

Unternehmens-

politik

Management der Auswirkungen, 

Risiken und Chancen

Strategie

Governance

Parameter und Ziele
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Unternehmensspezifische Informationen (Kapitel 10.1 von ESRS 1)
(zusätzliche unternehmensabhängige Angaben auf Basis von wesentlichen Auswirkungen von Risiken und Chancen, die nicht bereits durch Standards abgedeckt wurden)



ESRS E4 –
Biologische 
Vielfalt und 
Ökosysteme

• Direkte Ursachen des Biodiversitätsverlusts

• Auswirkungen auf den Zustand der Arten

• Auswirkungen auf den Umfang und den 

Zustand von Ökosystemen

• Auswirkungen und Abhängigkeiten von 

Ökosystemdienstleistungen

ESRS 
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Standard Profile Standard Architecture

Note: Cross-Cutting Standards Environmental Standards Social Standards Governance Standards Sector Presentation

ESRS E4 – Biologische Vielfalt und Ökosysteme

Ziel: Angabepflichten festzulegen, die es den Nutzern der 

Nachhaltigkeitserklärungen ermöglichen, Folgendes zu 

verstehen:

— welchen Einfluss das Unternehmen auf die biologische 

Vielfalt und Ökosysteme hat, einschließlich des Beitrags 

zum Verlust und der Schädigung der biologischen 

Vielfalt und von Ökosystemen,

— alle ergriffenen Maßnahmen zur Verhinderung 

wesentlicher Auswirkungen und zum Schutz und zur 

Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und von 

Ökosystemen, Ergebnisse dieser Maßnahmen, und zum 

Umgang mit Risiken und Chancen, und 

— die Pläne und die Fähigkeiten des Unternehmens, seine 

Strategie und sein Geschäftsmodell unter Einhaltung der 

Belastbarkeitsgrenzen des Planeten, des Globalen 

Biodiversitätsrahmens von Kunming-Montreal, den 

relevanten Aspekten der EU-Biodiversitätsstrategie für 

2030, der EU-Vogelschutz- und Habitat-RL und 

Meeresstrategie-RL anzupassen,

— die Eigenschaften, die Art und den Umfang der 

wesentlichen Risiken, Abhängigkeiten und Chancen im 

Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und 

Ökosystemen und wie das Unternehmen damit umgeht, 

— die finanziellen Auswirkungen der wesentlichen Risiken 

und Chancen, die sich kurz-, mittel- und langfristig aus 

den Auswirkungen und Abhängigkeiten in Bezug auf 

biologische Vielfalt und Ökosysteme ergeben.

Charakteristika: 6 APs;; 40 AA

ESRS E4 –Biologische Vielfalt und Ökosysteme

AP E4-2: Strategien im 

Zusammenhang mit 

biologischer Vielfalt und 

Ökosystemen

AP E4-5: Auswirkungsparameter im 

Zusammenhang mit biologischer Vielfalt 

und Ökosystemveränderungen

AP E4-3: Maßnahmen und 

Mittel im Zusammenhang mit 

biologischer 

Vielfalt und Ökosystemen

AP E4-4: Ziele im Zusammenhang mit 

biologischer Vielfalt und 

Ökosystemen

AP E4-6: Erwartete finanzielle 

Auswirkungen durch wesentliche Risiken 

und Chancen im Zusammenhang mit 

biologischer Vielfalt und Ökosystemen

AP 4-1: 

Übergangsplan und 

Berücksichtigung von 

biologischer Vielfalt 

und Ökosystemen in 

Strategie und 

Geschäftsmodell

1based on Working Papers

AP im

Zusammenhang mit

ESRS 2 SBM-3 

Wesentliche 

Auswirkungen, 

Risiken und Chancen 

und ihr 

Zusammenspiel mit 

Strategie und 

Geschäftsmodell

AP im Zusammenhang mit

ESRS 2 IRO-1 – Beschreibung 

der Verfahren zur Ermittlung 

und Bewertung der 

wesentlichen Auswirkungen, 

Risiken, Abhängigkeiten und 

Chancen im Zusammenhang 

mit biologischer Vielfalt und 

Ökosystemen

Übersicht
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Parameter und Ziele
Management der Auswirkungen,

Risiken und Chancen
Strategie
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EU Nature Restoration Plan:

5 Stoppen des Bestäubersterbens

6 Reduktion um 50 % der Risiken und Nutzung chemischer Pestizide sowie die 

Reduktion der Nutzung gefährlicher Pestizide 

8 Mindestens 25 % muss biologische Landwirtschaft sein, die Nutzung 

agrarökologischer Verfahren muss deutlich gesteigert wurden

9 Drei Milliarden zusätzliche Bäume sollen gepflanzt werden, unter 

uneingeschränkter Berücksichtigung der ökologischen Grundsätze

10 Erheblicher Fortschritt bei der Sanierung von kontaminierten Böden

11 Mindestens 25.000 km frei fließende Flüsse wiederherstellen

13 Nährstoffverluste aus Düngemitteln werden um 50 % reduziert, somit eine 

Verringerung des Düngemitteleinsatzes um mindestens 20 %

15 Negativen Auswirkungen auf empfindliche Arten und Lebensräume, 

einschließlich des Meeresbodens durch Fischerei- und Gewinnungstätigkeiten, 

werden erheblich reduziert, um einen guten Umweltzustand zu erreichen

Strategien im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und 
Ökosystemen

20. Das Unternehmen hat die Strategien zu beschreiben, die es für das Management seiner wesentlichen Auswirkungen, Risiken, 
Abhängigkeiten und Chancen im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und Ökosystemen einsetzt.

ESRS
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ESRS E4.2 – Absatz 20 & 21 

G|S|IRO|M&T
ESRS

C
ro

s
s
-C

u
tt

in
g
 

S
ta

n
d
a
rd

s

1

2

E
n
v
ir
o
n
m

e
n
ta

l

S
ta

n
d
a
rd

s

E1

E2

E3

E4 E4.1

E4.2

E4.3

E4.4

E4.5

E4.6

E5

S
o
c
ia

l 

S
ta

n
d
a
rd

s

S1

S2

S3

S4

G
o
v
.

S
td

.

G1

21. Ziel dieser Angabepflicht ist es, ein Verständnis dafür zu vermitteln, inwieweit das Unternehmen über Strategien verfügt, um die 

Ermittlung, die Bewertung, das Management und/oder die Verbesserung seiner wesentlichen Auswirkungen, Abhängigkeiten, Risiken und 

Chancen im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und Ökosystemen anzugehen.

Beispiel: Die Leitprinzipien des Unternehmens bezüglich 

Biodiversität wurden in der Richtlinie festgelegt, hierzu ein 

Ausschnitt aus einem Beispiel: 

Biodiversity Policy 2018 (ntpc.co.in)

https://www.ntpc.co.in/sites/default/files/downloads/BiodiversityPolicy2018.pdf
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Maßnahmen und Mittel im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt 
und Ökosystemen

25. Das Unternehmen gibt seine Maßnahmen im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und Ökosystemen sowie die für 
deren Umsetzung zugewiesenen Mittel an.

ESRS
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ESRS E4.3 – Absatz 25 & 26

G|S|IRO|M&T

a) Offenlegen wie es die Abhilfemaßnahmenhierarchie in Bezug auf seine 
Maßnahmen (Vermeidung, Minimierung, Wiederherstellung/Sanierung 
und Ausgleich oder Kompensation) angewandt hat; 

b) Offenlegen ob es in seinen Aktionsplänen 
Biodiversitätskompensationsmaßnahmen vorsieht. Umfassen die 
Maßnahmen Biodiversitätskompensationsmaßnahmen, stellt das 
Unternehmen folgende Informationen bereit:

i. das Ziel der Kompensationsmaßnahmen und die wichtigsten 
verwendeten Indikatoren

ii. die Finanzierungsauswirkungen (direkte und indirekte 
Kosten) der Biodiversitätskompensationsmaßnahmen in 
monetärer Hinsicht

iii. eine Beschreibung der Kompensationsmaßnahmen 
einschließlich des Bereichs, der Art, der angewandten 
Qualitätskriterien und der Standards, die die 
Biodiversitätskompensationsmaßnahmen erfüllen

c) Beschreiben ob und wie es einheimisches und indigenes Wissen
und naturbasierte Lösungen in die Maßnahmen im Zusammenhang 
mit biologischer Vielfalt und Ökosystemen einbezogen hat.

ESRS
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26. Ziel dieser Angabepflicht ist es, ein Verständnis der wichtigsten Maßnahmen zu vermitteln, die ergriffen und geplant wurden, um 

maßgeblich dazu beizutragen, die Zielsetzungen und Einzelziele der Strategien im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und Ökosystemen 

zu erreichen.

Biodiversity and ecosystem improvement: targets and actions - Lenzing Sustainability Report 2021

https://reports.lenzing.com/sustainability-report/2021/material-aspects/biodiversity-ecosystems/biodiversity-and-ecosystem-improvement-targets-and-actions.html
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30. Mit dieser Angabepflicht soll ein Verständnis für die Ziele, die sich das Unternehmen gesetzt hat, um seine Strategien im 
Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und Ökosystemen zu unterstützen, vermittelt und die wesentlichen damit 
verbundenen Auswirkungen, Abhängigkeiten, Risiken und Chancen angegangen werden.

Ziele im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und Ökosystemen
ESRS
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ESRS E4.4 – Absatz 29 & 30 

G|S|IRO|M&TESRS

C
ro

s
s
-C

u
tt

in
g
 

S
ta

n
d
a
rd

s

1

2

E
n
v
ir
o
n
m

e
n
ta

l

S
ta

n
d
a
rd

s

E1

E2

E3

E4 E4.1

E4.2

E4.3

E4.4

E4.5

E4.6

E5

S
o
c
ia

l 

S
ta

n
d
a
rd

s

S1

S2

S3

S4

G
o
v
.

S
td

.

G1

29. Das Unternehmen hat seine festgelegten Ziele im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und Ökosystemen anzugeben.

32. Geben Sie die folgenden Informationen an:

d) gegebenenfalls den geografischen Anwendungsbereich der Ziele; 

e) ob das Unternehmen bei der Festlegung seiner Ziele Biodiversitätskompensationsmaßnahmen berücksichtigt hat und

f) welcher Stufe in der Abhilfemaßnahmenhierarchie das Ziel zugeordnet werden kann

Qualitative Angaben
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Praxis Beispiel: Maersk Shipping 

A.P – Moller Maersk 

Sustainability Report 2022

https://www.maersk.com/de-de/sustainability/reports-and-resources
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Die 6 Umweltziele der EU-Taxonomie

Nachhaltige Nutzung und 

Schutz von Wasser- und 

Meeresressourcen

Vermeidung und Verminderung

der Umweltverschmutzung

Anpassung an den 

Klimawandel
Klimaschutz

Übergang zu einer

Kreislaufwirtschaft

Schutz und Wiederherstellung 

der Biodiversität und der 

Ökosysteme
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Global KPIs: Sales, 

CapEx, and OpEx

Anforderungen der EU-Taxonomie

Kriterien für einen 

wesentlichen Beitrag

Kriterien für die Vermeidung 

erheblicher Beeinträchtigungen

Anforderungen 

Mindestschutz

Berichterstattung 

finanzieller KPIs für die 

Fähigkeit und Konformität 

der Taxonomie

Identifizierung der fähigen 

Wirtschaftstätigkeiten

Konformitätsanalyse

2 3 4
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Schutz und Wiederherstellung der 

Biodiversität und der Ökosysteme

Vermeidung und Verminderung von 

Umweltverschmutzung

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

Nachhaltige Nutzung und Schutz 

von Wasser- und Meeresressourcen

Übergang zu einer KreislaufwirtschaftÜberprüfung 

Taxonomie-

fähigkeit

Produkt- und 

Projektprüfung

KPIs pro 

Wirtschaftstätigkeit: 

Umsatz, CapEx und 

OpEx
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Wirtschaftstätigkeiten aus dem Umweltziel Schutz und 
Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme

Erhaltung, einschließlich 
Wiederherstellung, von 
Lebensräumen, Ökosystemen 
und Arten

Hotels, Ferienunterkünfte, 
Campingplätze und ähnliche 
Beherbergungsbetriebe 
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Vermeidung erheblicher Beeinträchtigung. 
Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme

DNSH 

Anforderungs-

optionen

Was muss gemäß dem Umweltziel “Schutz und Wiederherstellung der 

Biodiversität und Ökosysteme” getan werden? 

OPTION 1:

Umwelt-

verträglichkeits-

prüfung (EIA) 

→ Für den Standort oder das Projekt wird eine IÉA gemäß der Richtlinie 2011/92/EU 

durchgeführt (außerhalb der EU gemäß geltendem nationalem Recht oder internationalen 

Standards).

→ Falls Risiken für die biologische Vielfalt identifiziert wurden, müssen diese durch 

Abmilderungs- und Ausgleichsmaßnahmen behoben werden

++
→ Befindet sich der Standort oder das Projekt in oder in der Nähe eines Gebiets, das 

hinsichtlich der biologischen Vielfalt empfindlich ist, wird eine zusätzliche Bewertung im 

Hinblick auf den Schutz wild lebender Vögel und die Erhaltung wild lebender Tiere und 

Pflanzen durchgeführt (gemäß den Richtlinien 2009/147/EG und 92/43/EWG oder 

gleichwertigem nationalem Recht oder internationalen Standards)

→ Auf der Grundlage der Ergebnisse der Prüfung werden Minderungsmaßnahmen 

durchgeführt

ODER 

OPTION 2:

Screening 

→ Für den Standort oder das Projekt wird ein Screening gemäß der Richtlinie 2011/92/EU 

durchgeführt, um festzustellen, ob eine UVP erforderlich ist (außerhalb der EU, gemäß 

geltendem nationalem Recht oder internationalen Standards), und die Ergebnisse des 

Screenings zeigen, dass keine UVP erforderlich ist (aufgrund geringer Risiken für die 

biologische Vielfalt)

++
→ Befindet sich der Standort oder das Projekt in einem oder in der Nähe eines Gebiets, das 

für die biologische Vielfalt empfindlich ist, wird eine zusätzliche Bewertung im Hinblick auf 

den Schutz wild lebender Vögel und die Erhaltung wild lebender Tiere und Pflanzen 

durchgeführt (gemäß den Richtlinien 2009/147/EG und 92/43/EWG oder gleichwertigen 

nationalen Rechtsvorschriften oder internationalen Standards).Auf der Grundlage der 

Ergebnisse der Prüfung werden Minderungsmaßnahmen durchgeführt

Anforderungen des Umweltziels “Schutz und 

Wiederherstellung der Biodiversität und Ökosysteme” DNSH-Anforderungsanalyse (TO-BE Ziel)
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